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[bookmark: _Toc160284789]0) Aufgaben der Aufsicht
Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben das Schießen ständig zu beaufsichtigen.
Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die in der Schießstätte Anwesenden durch ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren verursachen.
Sie haben, wenn dies zur Verhütung / Beseitigung von Gefahren erforderlich ist, den Schießbetrieb oder den Aufenthalt in der Schießstätte zu untersagen.

[bookmark: _Toc160284790]1) Rahmenbedingungen für den Schießbetrieb
[bookmark: _Ref23879951][bookmark: _Toc160284791]a) Schießstand
Der auf dem Deckblatt genannte Schießstand ist für die folgenden Waffenarten zugelassen:



Die Zulassungsbescheinigung der zuständigen Behörde kann beim Schützenmeisteramt eingesehen werden / ist als Kopie im Anhang zu finden.

[bookmark: _Toc160284792]b) Notausgänge
Notausgänge sind als solche zu kennzeichnen. 
Flucht- und Rettungswege sind ständig frei zu halten. 
Es ist darauf zu achten, dass im Notfall Schießstand, Flucht- und Rettungswege beleuchtet werden können. (z.B. Taschenlampen, automatische Notbeleuchtung, etc…)
Die Funktionsfähigkeit ist regelmäßig zu kontrollieren.

Letzte Kontrolle am (siehe auch Anhang):


[bookmark: _Toc160284793]c) Feuerlöscher
Der Aufbewahrungsort der Feuerlöscheinrichtung(en), und auch der Weg dorthin, sind entsprechend zu kennzeichnen.

[bookmark: _Ref23879817][bookmark: _Toc160284794]d) Erste Hilfe
Am Schießstand ist entsprechendes Material zur ersten Hilfe für Verletzte vorzuhalten. Der Aufbewahrungsort ist zu kennzeichnen.

Im Falle eines Unfalls ist der Schießbetrieb sofort zu unterbrechen, der Schießstand ist zu räumen.

Ein Notfallplan ist hier einsehbar:
________________________________________________

EH-Leistungen müssen dokumentiert werden:
· Wann war der Unfall / die EH-Leistung?
· Wo hat sich der Unfall ereignet?
· Wer wurde verletzt?
· Wie hat sich der Unfall zugetragen?
· Wer hat die EH-Leistung erbracht?
· Wurde der Rettungsdienst angefordert?
· Wurde die Polizei informiert?
· Welches Material wurde benutzt und muss ggf. ersetzt werden?
· Welches Aufsichtspersonal war am Schießstand anwesend?
· Waren weitere Zeugen anwesend?
Die Aufbewahrungspflicht für die EH Dokumentation beträgt mindestens 5 Jahre. 
Die Dokumentation kann in einem Verbandbuch, elektronisch oder in einer Kartei, etc. erfolgen. Bei der Dokumentation ist auf den Schutz persönlicher Daten zu achten.

Die verantwortlichen Aufsichten sind zur Ersten Hilfe verpflichtet, da sie eine sogenannte Garantenpflicht einnehmen.

Garantenpflicht bezeichnet im Strafrecht die Pflichten, dafür einzustehen, dass ein bestimmter tatbestandlicher Erfolg nicht eintritt (vergleiche zum deutschen Strafrecht § 13 StGB). Sie ist Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen Unterlassens, soweit es sich um ein sogenanntes unechtes Unterlassungsdelikt handelt.
[bookmark: _Toc160284795]e) Aufbewahrung
[image: ]
[bookmark: _Toc160284796]f) Führen / Transport (§12 WaffG)
Das Führen von Schusswaffen bedarf der Erlaubnis (Waffenschein § 10 WaffG).
Erlaubnisfrei ist das Führen auf einer Schießstätte, oder wenn die Schusswaffe nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen im Zusammenhang mit dem vom Bedürfnis umfassten Zweck befördert wird. Diese Voraussetzung ist u.a. dann erfüllt, wenn die Waffe z.B. in einem verschlossenen Waffenkoffer transportiert wird.
„Nicht schussbereit“ heißt, dass die Waffe nicht geladen sein darf; es dürfen weder Munition noch Geschosse in der Trommel, im in die Waffe eingefügten Magazin oder im Patronen- oder Geschosslager sein. Der gemeinsame Transport von Waffen und Munition ist im selben Behältnis ansonsten zulässig.
„Nicht zugriffsbereit“ ist eine Waffe dann, wenn sie
· nicht unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann (d.h. mit wenigen [= 3 oder weniger] Handgriffen
· in einem verschlossenen Behältnis mitgeführt (d.h. in einem zusätzlich gegen das einfache Öffnen gesicherten Behältnis, z.B. durch ein Schloss oder im abgeschlossenen Kofferraum)
Das Führen der Armbrust ist erlaubnisfrei.
Der Transport von Munition unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich eines Behältnisses; allerdings muss der Transport so erfolgen, dass ein Zugriff Unbefugter nicht möglich ist.

[bookmark: _Ref23879733][bookmark: _Toc160284797]g) Reinigung

·  Im Regelfall täglich erforderlich
·  Generalreinigung i.A. alle 6 Monate
·  KK auf den ersten 5 m ab Schützenstand
·  GK auf den ersten 10m ab Schützenstand
·  bei teilgedeckten Schießständen wenigstens im überdachten Bereich.

Fegen oder Saugen der Schießbahnsohle auf den vorgenannten Distanzen ist nur mit einem staubexplosionsgeschützten Staubsauger der zündquellenfreien Bauart oder mit weichen, antistatischen Besen gestattet.
Wischen oder Saugen mit Nasssauger im Rahmen der Generalreinigung soll Feinstäube der Schadstoffe beseitigen.
Nach erfolgter Reinigung sind TLP Reste unmittelbar und unter Beachtung folgender Regeln zu entsorgen:

·  Nur von sach- und fachkundigen Personen
·  Vernichtung unmittelbar nach der Reinigung ohne Zwischenlagerung
·  Fachkundige dürfen das Staubgemisch im freien selbst durch Abbrennen entsorgen.
·  Der Kehricht darf nicht mehr als 20g des noch brennbaren Nitrocellulosepulvers enthalten.
·  Die das Abbrennen durchführende Person trägt Handschuhe, Schurz und Schutzbrille. Unbeteiligte sind fernzuhalten.
·  Es müssen mindestens 2 Personen anwesend sein.
· Während der Reinigungsarbeiten nicht essen, trinken oder rauchen
·  Beim Fegen oder Saugen für gute Durchlüftung sorgen
·  Bei der Reinigung persönliche Schutzausrüstung verwenden


[bookmark: _Toc160284798]2) Personal
[bookmark: _Ref23884696][bookmark: _Toc160284799]a) Aufsichten (§ 10 AWaffV, § 11 AWaffV)
Der Inhaber der Erlaubnis für die Schießstätte hat unter Berücksichtigung der Erfordernisse eines sicheren Schießbetriebs:
· Eine oder mehrere verantwortliche Aufsichtspersonen für das Schießen zu bestellen (am besten schriftlich).
· Der Erlaubnisinhaber kann selbst die Aufsicht übernehmen, sofern er die erforderlichen Qualifikationen nachweist.
· Aufsichtspersonen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
· Aufsichtspersonen müssen zuverlässig (§5 WaffG: ohne Vorstrafen),
persönlich geeignet (§5 WaffG: nicht alkohol-, oder drogenabhängig),
ggf. zur Kinder- und Jugendarbeit qualifiziert,
sowie sachkundig sein.
· Kein Schießbetrieb ohne ausreichende Anzahl von Aufsichten.

Die zuständige Behörde kann die Zahl der erforderlichen Aufsichtspersonen festlegen.

Die Benutzer der Schießstätte haben die Anordnungen der verantwortlichen Aufsicht zu befolgen.
Die verantwortliche Aufsicht, darf selbst schießen, solange sie sich alleine im Schießstand befindet.


[bookmark: _Toc160284800]b) Besondere Obhut (§27 WaffG - §10 AWaffV)
Die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche ist durch eine hierfür qualifizierte und auf der Schießstätte anwesende Aufsichtsperson auszuüben, die
·  für die Schießausbildung der Kinder und Jugendlichen leitend verantwortlich ist und
·  berechtigt ist, jederzeit der Aufsicht beim Schützen Weisungen zu erteilen oder die Aufsicht beim Schützen selbst zu übernehmen.

[bookmark: _Ref23881547][bookmark: _Toc160284801]c) Versicherung
Die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) ist zuständig für die gesetzliche Unfallversicherung für Sport- und damit auch für Schützenvereine.
Die VBG macht u. A. folgende Vorgaben:

· Es ist durch Schilder oder Aushänge auf Waffen- und Munitionsbeschränkungen gemäß der behördlichen Genehmigung für den Betrieb des Schießstands hinzuweisen - 1a) Schießstand.

· Zur Vermeidung von Gesundheits- und Brandgefahren ist die regelmäßige Reinigung von Schießständen erforderlich - 1g) Reinigung.

· Im Falle eines Unfalls ist sofort wirksame Hilfe zu leisten - 1d) Erste Hilfe.

Arbeitnehmer, die bei einem Sportverein angestellt sind, sind gesetzlich unfallversichert.
Für ehrenamtlich Tätige gelten andere Bedingungen. Informationen gibt es beim jeweiligen Landesverband, hier BSSB.

https://www.bssb.de/themen/versicherung


[bookmark: _Toc160284802]3) Schießbetrieb
[bookmark: _Toc160284803]a) Hausrecht
Das Hausrecht liegt grundsätzlich beim Schießstandbetreiber / Erlaubnisinhaber. Die Aufsicht ist berechtigt Personen des Schießstandes zu verweisen bzw. den Schießstand komplett zu räumen.
2a) Aufsichten (§ 10 AWaffV, § 11 AWaffV)

[bookmark: _Toc160284804]b) Sicherheitseinrichtungen
Der Schießstandbetreiber legt die zugelassenen Sicherheitseinrichtungen fest, und gibt diese durch Aushang bekannt. Beispielhaft ist das Sicherheitsblatt der Olympia-Schießanlage Garching-Hochbrück als Anlage beigefügt.
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[bookmark: _Toc160284805]c) Druckgaskartuschen
Die Benutzung und das Befüllen von nicht (mehr) zugelassenen Kartuschen ist nicht gestattet - 2c) Versicherung.
Die Beschriftung der gängigsten Druckgaskartuschen kann der Anlage entnommen werden.


[bookmark: _Toc160284806]d) Alterserfordernisse (§27 WaffG - §10 AWaffV)
12 und 13 Jahre
Schießen mit Luft- und Federdruckwaffen, sowie mit Waffen, bei denen zum Antrieb des Geschosses kalte Treibgase (z.B. C02) verwendet werden, ist erlaubt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
· Schriftliche Erklärung des Einverständnisses des/der Sorgeberechtigten oder
· Anwesenheit des/der Erziehungsberechtigten und Gewährleistung einer besonderen Obhut.
· Wichtig: die Einverständniserklärung ist vor dem Schießen vom Trainer/Betreuer entgegenzunehmen und muss während des Schießens aufbewahrt werden

14 und 15 Jahre
Schießen mit "sonstigen Schusswaffen" im Kaliber bis 5,6 mm lfb mit einer Mündungsenergie bis 200 Joule ist erlaubt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
· Schriftliche Erklärung des Einverständnisses des/der Sorgeberechtigten oder
· Anwesenheit des/der Erziehungsberechtigten und Gewährleistung einer besonderen Obhut.
· Wichtig: die Einverständniserklärung ist vor dem Schießen vom Trainer/Betreuer entgegenzunehmen und muss während des Schießens aufbewahrt werden

Nach Erreichen der jeweiligen Altersgrenze, also bei Jugendlichen ab 14 Jahren (Luftdruckwaffen) und bei Jugendlichen ab 16 Jahren (sonstige Schusswaffen) ist die Einverständniserklärung der/des Sorgeberechtigten nach dem Waffengesetz nicht mehr erforderlich, es wird aber empfohlen, diese sich dennoch schriftlich geben zu lassen, da der Jugendleiter oder -trainer die Aufsichtspflicht über die Minderjährigen innehat, solange die Sorgeberechtigten nicht anwesend sind.
Ausnahmen können zugelassen werden. 



[bookmark: _Toc160284807]e) Regelungen der Sportordnung
· Die Ausübung des Schießsports mit Schusswaffen ist nur in Anwesenheit einer verantwortlichen Aufsicht gestattet.
·  Rauchen und offenes Feuer sind im Schießstand verboten.
·  Bei allen in den Schießständen abgelegten Waffen – LG/LP/Gasdruckwaffen soweit möglich – müssen die Verschlüsse offen und die Magazine entfernt sein.
·  Zielübungen sind nur mit Genehmigung der Aufsicht, mit entladener Waffe und in Richtung Geschossfang zeigender Mündung gestattet.
· Jeder Schütze hat seine Waffe mit beiden Händen selbst zu laden (Ausnahme: entsprechende Behinderungen)
·  Eine Waffe darf nur abgelegt werden, wenn 
sich kein Geschoss in der Waffe befindet, 
sich kein Magazin in der Waffe befindet, 
(LG/LP: der Spannhebel geöffnet ist, Gasdruck: die Ladeklappe geöffnet ist, Vorderlader: kein Pulver eingefüllt ist, Armbrust: die Armbrust nicht gespannt ist), 
oder der Schütze die Kontrolle über die gespannte Armbrust hat.
· Bevor der Schütze seinen Stand verlässt, muss er sich vergewissern, und die verantwortliche Aufsichtsperson muss überprüfen, dass der Verschluss geöffnet ist, und sich keine Patrone / kein Geschoss im Patronenlager bzw. im Magazin befindet. 
·  Entfernt ein Schütze seine Waffe vom Schießstand, ohne dass die Sicherheit von der Aufsicht überprüft worden ist, so kann er disqualifiziert werden.
· Bei Störungen (zB Ladehemmung) ist die Aufsicht zu verständigen, um ggf. Sicherheitsmaßnahmen ergreifen zu können.
·  Jeder Schütze hat auf der gesamten Schießanlage die vom Veranstalter / Ausrichter / Schießstandbetreiber vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
(z.B. Pufferpatronen, Sicherheitsschnur, etc…)
[bookmark: _Toc160284808]4) Anhang
[bookmark: _Toc160284809]a) Checkliste
[bookmark: _Toc160284810]
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[bookmark: _Toc160284812]b) Wissenswertes zum Waffengesetz
Das Waffengesetz (in der Fassung vom 17.2.2020) regelt den Umgang mit Waffen, insbesondere Schusswaffen und Munition. Unter das Waffengesetz fallen neben den Schusswaffen im herkömmlichen Sinne (Feuerwaffen) auch Luftdruck-, Federdruck- und CO2-Waffen sowie die Armbrust als sonstiger Gegenstand; nicht geregelt ist der Bogen.
Der Umgang (u.a. erwerben, besitzen, überlassen, führen, mitnehmen, schießen, bearbeiten) mit Waffen ist – soweit nicht ausdrücklich Ausnahmen geregelt sind – nur Personen über 18 Jahre erlaubt.
Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition

Luftdruck-, Federdruck- und Gasdruck (früher: CO2)-Waffen und Armbrüste können erlaubnisfrei ab 18 Jahren erworben werden.

Für den Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Schusswaffen ist Voraussetzung:
· Vollendung des 18. Lebensjahres für Schusswaffen im Kaliber bis zu 5,6mm lfb für Munition mit Randfeuerzündung und einer Mündungsenergie bis 200 Joule, für Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen bis Kal. 12 wenn diese Waffen nach der Sportordnung zugelassen sind.
· sonst: Vollendung des 21. Lebensjahres.
· Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ist ein amts- oder fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis über die geistige Eignung vorzulegen. Dies gilt nicht für die o.a. Waffen.
· Zuverlässigkeit (§ 5) fehlt z.B. bei Verurteilung wegen eines Verbrechens oder zu mindestens 60 Tagessätzen wegen sonstiger Tat; bei wiederholtem oder gröblichem Verstoß gegen WaffenG, SprengstoffG oder BundesjagdG, bei Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung.
· Persönliche Eignung (§ 6) fehlt z.B. bei Alkohol- oder Suchtmittelabhängigkeit, psychischer Krankheit oder der Gefahr des unvorsichtigen oder unsachgemäßen Umgangs.
· Sachkunde (§ 8) setzt die nachgewiesene Kenntnis waffentechnischer und rechtlicher Regeln voraus. Der DSB hat für den zu erbringenden Nachweis Richtlinien beschlossen, die Regelungen zum Sachkundelehrgang und zur Sachkundeprüfung enthalten.

Die Erlaubnis wird durch eine Waffenbesitzkarte (WBK) erteilt; sie gilt zum Erwerb 1 Jahr und zum Besitz unbefristet. Der Erwerb ist binnen 2 Wochen der Behörde anzuzeigen.
Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition (§ 10) wird durch Eintragung in eine WBK für die darin eingetragenen Schusswaffen erteilt. Sie kann auch durch einen Munitionserwerbsschein erteilt werden und gilt dann für den Erwerb 6 Jahre und für den Besitz unbefristet.
Vor dem 1.4.2003 erteilte Erlaubnisse gelten weiter.
 
Bedürfnis für Sportschützen (§ 14)
· Mindestens 12-monatige Mitgliedschaft in einem Schießsportverein, der einem anerkannten Schießsportverband angehört, sowie regelmäßige Ausübung des Schießsports. Als „regelmäßig“ wird nach den Regeln der Bundesverwaltungsvorschrift eine schießsportliche Betätigung einmal (1 Mal) pro Monat oder 18 Mal verteilt über das ganze Jahr gefordert.
· Die Waffe muss für die Sportdisziplin nach der Sportordnung des DSB oder der Landesverbände (Liste B) zugelassen und erforderlich sein. Beide Voraussetzungen sind durch eine Bescheinigung des Verbandes glaubhaft zu machen. Innerhalb von 6 Monaten dürfen nicht mehr als 2 Schusswaffen erworben werden. Dies gilt für bis zu 3 halbautomatischen Langwaffen und bis zu 2 Kurzwaffen.
· Weitere Waffen können erworben werden, wenn sie zur Ausübung weiterer Disziplinen benötigt werden oder zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich sind und der Verband dies bescheinigt.
· Voraussetzung für die Überschreitung dieses "Regelkontingents" ist die regelmäßige Teilnahme des Antragstellers an Schießsportwettkämpfen.
· Eine unbefristete Erlaubnis wird erteilt zum Erwerb von Einzellader Langwaffen, Repetier-Langwaffen mit gezogenen Läufen, einläufige Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition, mehrschüssige Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), die auf die sog. Gelbe WBK eingetragen werden.
Innerhalb von 6 Monaten dürfen nicht mehr als 2 Schusswaffen erworben werden.
Das Bedürfnis wird von der Behörde nach 3 Jahren überprüft. Danach kann die Behörde das Fortbestehen des Bedürfnisses überprüfen. Zuverlässigkeit und persönliche Eignung werden mindestens alle 3 Jahre überprüft. Diese Prüfung kann grundsätzlich gebührenpflichtig sein.

[bookmark: _Toc160284813]c) Europäischer Feuerwaffenpass
Sportschützen können nach der europäischen Waffen-Richtlinie einen Europäischen Feuerwaffenpass erhalten, in den erlaubnispflichtige Waffen eingetragen werden. Er berechtigt zur Mitnahme der Waffen in ein anderes EU Land, wenn ein Grund (z.B. Einladung zum Sportschießen) nachgewiesen wird.
Für Sportschützen aus anderen EU-Ländern gilt dies für bis zu 6 erlaubnispflichtigen Waffen und die erforderliche Munition.
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A. Vor Beginn des SchieBens:
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Die verantwortliche Aufsichtsperson informiert sich vor Beginn des
SchieBens uber die Zulassung des SchieBstandes.

Der SchieBstand weist augenscheinlich keine Mangel oder
Beschadigungen auf.

Die Rettungswege sind frei von Gegenstanden.

Die Notausgénge lassen sich von innen leicht und ohne fremde
Hilfsmittel offnen.

Die Notbeleuchtung/Ersatzbeleuchtung ist funktionsfahig.

Eine geeignete Feuerloscheinrichtung ist auf dem Schutzenstand vorhanden.

Die vorhandene Feuerltscheinrichtung ist (soweit ersichtlich) funktionsfahig.
Erste-Hilfe-Material ist vorhanden und jederzeit zuganglich.

Ein ausgebildeter Ersthelfer ist schnell verfugbar.

Die Notrufeinrichtung ist zugénglich und funktionsféhig.

Die geltende SchieBstand-Benutzungsordnung ist auf dem
Schutzenstand ausgehangt.

Der Name der verantwortlichen Aufsichtsperson ist auf dem
Schutzenstand sichtbar ausgehangt.

Ein Hinweis auf das geltende Rauchverbot ist deutlich erkennbar
angebracht.

Die SchieBbahn ist frei von Gegenstanden.
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B. Wahrend des SchieBens:
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Die verantwortliche Aufsichtsperson beaufsichtigt den SchieBbetrieb
eigenverantwortlich.

Die geltende SchieBstand-Benutzungsordnung wird von der verantwortlichen
Aufsichtsperson umgesetzt.

Die Be- und Entliftungsanlage ist wahrend des SchieBbetriebes eingeschailtet.
Die Einhaltung der Zulassung des SchieBstandes beztglich Waffen-
und Munitionsbeschrankung wird standig tuberwacht.

Die Benutzungspflicht von Gehor- und Augenschutz wird eingehalten.
Die verantwortliche Aufsichtsperson kann bei der Beseitigung von
Waffen- und Munitionsstérungen helfen.

C. Beim Wechsel der verantwortlichen Aufsichtsperson:

1.

Es wird ein schriftlicher Ubergabebericht erstellt.

D. Nach Beendigung des SchieBens:

il
2
8.
4.
5
6

Der SchieBstand wird ausreichend gereinigt.

. Angefallene Treibladungspulverrickstande werden sofort entsorgt.

Das Reinigungspersonal ist sachkundig unterwiesen.
Die Reinigung wird im Reinigungsbuch dokumentiert.

. Alle Anlagen werden abgeschaltet.

Die verantwortliche Aufsichtsperson erstellt einen schriftlichen

Abschlussbericht.
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Die verantwortliche Aufsichtsperson kann bei der Beseitigung von
Waffen- und Munitionsstérungen helfen.

C. Beim Wechsel der verantwortlichen Aufsichtsperson:

1.

Es wird ein schriftlicher Ubergabebericht erstellt.

D. Nach Beendigung des SchieBens:

il
2
8.
4.
5
6

Der SchieBstand wird ausreichend gereinigt.

. Angefallene Treibladungspulverrickstande werden sofort entsorgt.

Das Reinigungspersonal ist sachkundig unterwiesen.
Die Reinigung wird im Reinigungsbuch dokumentiert.

. Alle Anlagen werden abgeschaltet.

Die verantwortliche Aufsichtsperson erstellt einen schriftlichen

Abschlussbericht.
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